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Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §4 Z6;

BauO NÖ 1996 §51 Abs1;

BauO NÖ 1996 §6 Abs2 Z3;

BauRallg;

Rechtssatz

Nach den Bauplänen handelt es sich um eine Garage für 4 PKW (2 nebeneinander, 2 hintereinander), die zum

(kleineren) Teil in das "Hauptgebäude" integriert ist und im Übrigen nach vorne (straßenseits) und seitlich (zum

Grundstück des Beschwerdeführers, eines Nachbarn) "hervorragt" (diese Garage ist überdies teilweise unterkellert,

wobei den Plänen zufolge dieser "Keller" wegen des Gefälles des Geländes zumindest teilweise oberirdisch zu liegen

kommen dürfte). Es handelt sich dabei somit schon deshalb nicht um ein "Nebengebäude" im Sinne des § 4 Z. 6 NÖ

BauO 1996, weil es weder ein selbstständiges Bauwerk noch auch (nur) an das "Hauptgebäude" angebaut ist. Im

Beschwerdefall ist aber die Frage nicht zu lösen, ob ein "Nebengebäude" im Sinne des § 51 Abs. 1 NÖ BauO 1996 nur

ein solches im Sinne des § 4 Z. 6 NÖ BauO 1996 sein kann, weil es vor dem Hintergrund des im Beschwerdefall

maßgeblichen Schutzzweckes des § 6 Abs. 2 Z. 3 NÖ BauO 1996, der die dort näher umschriebene ausreichende

Belichtung gewährleisten soll, auf die Teile dieser Garage im Bauwich ankommt (und demnach nicht darauf ankommt,

ob überdies ein weiterer Teil in das "Hauptgebäude" integriert ist oder nicht, weil dieser Teil keine Auswirkungen auf

die Belichtung der Liegenschaft des Beschwerdeführers hat).
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